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Der Freistaat Bayern, vertreten durch das 
Wasserwirtschaftsamt Regensburg, hat 
die Durchführung eines Planfeststel-
lungsverfahrens gemäß § 68 Abs. 1 i. V. 
m. § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) für die Errichtung eines Hochwas-
serschutzes für die Stadt Regensburg, 
Abschnitt L, Bereich Steinweg, bean-
tragt.

Das geplante Vorhaben mit einer 
Gesamtgröße von ca. 7,5 ha umfasst das 
Nordufer des Europakanals von der 
Protzenweiherbrücke bis zur Einmün-
dung in den Regen (Flusskilometer 
2379+300 bis 2381+100), sowie das 
rechte Regenufer zwischen der Einmün-
dung in den Europakanal im Süden und 
dem Bereich Köhlerstraße im Norden 
(Flusskilometer 0+430 bis 1+800). 
Die Planungen umfassen im Wesentli-
chen die Errichtung einer Hochwasser-
schutzmauer und mobiler Hochwasser-
schutzelemente, den Bau von 
Schöpfwerken und Drainagen zur 
Entwässerung des Drängewassers sowie 
eine Umgestaltung des Regenvorlandes. 
Das Vorhaben unterteilt sich in 4 Ab-
schnitte. Ziel ist, einen baulichen Schutz 
gegen ein Bemessungshochwasser zu 
schaffen, das dem 100-jährlichen 
Hochwasser mit einem Donaubemes-
sungsabfluss von 3.400 m³/s entspricht. 
Der zu schützende Bereich umfasst im 
Wesentlichen den Stadtbezirk Steinweg, 
östlich der Protzenweiherbrücke bis 
nördlich der Köhlerstraße. 

Weitere Einzelheiten des Vorhabens erge-
ben sich aus den Plänen und Beschrei-
bungen einschließlich des landschafts-
pflegerischen Begleitplans.

Öffentliche Bekanntmachung
Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren
Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt L, Bereich Steinweg

Die „allgemeine Vorprüfung des Einzel-
falls“ für die Feststellung der Pflicht einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß  
§ 3 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 3c Satz 1 i. V. 
m. Nr. 13.18.1 Anlage 1 Spalte 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) wurde bereits 
durchgeführt und die Feststellung, dass 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
notwendig ist, im Amtsblatt der Stadt 
Regensburg vom 2. Februar 2015 
öffentlich bekannt gegeben. Die „allge-
meine Vorprüfung des Einzelfalls“ ist 
nicht mehr Gegenstand dieses Verfah-
rens.

Das Vorhaben wird gemäß Art. 69 Satz 1 
Bayerisches Wassergesetz (BayWG) i. V. 
m. Art. 73 Bayerisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz (BayVwVfG) öffentlich 
bekannt gemacht. 

Planfeststellungsbehörde ist die Stadt 
Regensburg, Umweltamt, untere Wasser-
rechtsbehörde.

Alle eingereichten Planunterlagen liegen 
in der Zeit vom 03.03.2015 bis ein-
schließlich 02.04.2015 bei der Stadt 
Regensburg, Umweltamt, Neues 
Rathaus, Minoritenweg 8 - 10, 1. Stock, 
Zimmernummer 1.097, 93047 Regens-
burg, während der Dienststunden

Montag bis Mittwoch von 
 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr
 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Etwaige Einwendungen gegen das 
Vorhaben können bis 16.04.2015 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadt Regensburg, Umweltamt, Minori-
tenweg 8-10 erhoben werden. Die 
schriftliche Einwendung muss Namen 
und Anschrift des Einwenders enthalten.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die 
Planfeststellungsbehörde die rechtzeitig 
erhobenen Einwendungen gegen den Plan 
und die Stellungnahmen der Behörden zu 
dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, 
den Behörden, den Betroffenen sowie den 
Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, zu erörtern. Der Erörterungstermin 
wird mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Benachrichtigung über den Erörte-
rungstermin wird auf den Träger des 
Vorhabens, die beteiligten Behörden und 
die Einwender beschränkt. Sind bei den 
Einwendungen mehr als 50 Benachrichti-
gungen vorzunehmen, können die 
Einwender von dem Erörterungstermin 
durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden. Bei Ausbleiben 
eines Beteiligten im Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden.

Des Weiteren kann die Zustellung der 
Entscheidung über die Einwendungen 
durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden, wenn mehr als 50 
Benachrichtigungen oder Zustellungen 
vorzunehmen sind.
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Es wird darauf hingewiesen, dass 
Kosten, die durch die Einsichtnahme in 
die Antragsunterlagen und durch die 
Teilnahme an einem etwaigen Erörte-
rungstermin entstehen, nicht ersetzt 
werden können. 

Hinweis: Bekanntmachung der Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf vom 16. Januar 2015

Als Art einer möglichen Entscheidung 
über die Zulässigkeit des Vorhabens 
kann die Versagung des Vorhabens 
(negative Entscheidung) oder der Erlass 
eines Planfeststellungsbeschlusses 
(positive Entscheidung) in Betracht 
kommen.

Regensburg, 18. Februar 2015

Stadt Regensburg
Umweltamt
Im Auftrag

G r u b e r
Ltd. Rechtsdirektor

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A
15 E 022 –  Verglasungsarbeiten  

DIN 18361
15 E 023 –  Bodenbelagsarbeiten  

DIN 18365
Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

2.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOB/A

15 A 022 –  Entwässerungskanalarbeiten 
DIN 18306

15 A 025 –  Technische Ausrüstung 
Parkplatz – Videoüberwa-
chung

Öffentliche Ausschreibung

15 A 026 –  Entwässerungskanalarbeiten 
DIN 18306 und Straßenbauar-
beiten

15 A 030 –  Tischlerarbeiten, Innentüren 
DIN 18355

15 A 031 –  Jahresauftrag Kabelrohr-
anlagen

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

3. Offenes Verfahren nach VOL/A
15 E 014 –  Lieferung von lernmittelfreien, 

preisgebundenen Schul-
büchern für das Schuljahr 
2015/16 für die Stadt Regens-
burg, verschiedene Schulen 
im Stadtgebiet 

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

4.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOL/A:

15 A 027 –  Lieferung von Bauteilen und 
Lizenzen zur Erweiterung der 
Telefonanlage HIPATH 4000 V 6

15 A 029 –  Lieferung zweier Kleintrans-
porter – 2 Lose für die Stadt 
Regensburg, Amt für Abfall-
entsorgung, Straßenreinigung 
und Fuhrpark

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben

5. Verhandlungsverfahren nach VOF:
15 E 011 –  Planungsleistungen der 

Technischen Ausrüstung 
Anlagengruppen 1-3 

15 E 012 –  Planungsleistungen der 
Technischen Ausrüstung 
Anlagengruppen 4+5 

15 E 019 –  Planungsleistungen zur 
Tragwerksplanung

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

Die Bekanntmachung der Satzung zur 
Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Müllverwertung 

Schwandorf vom 16. Januar 2015  
wurde im Amtsblatt der Regierung  
der Oberpfalz Nr. 2/2015 vom  

16. Februar 2015, Seite 13, amtlich 
bekannt gemacht.
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Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 VOB/A 2009 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabestelle
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

Vorankündigung
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